
 
 
 Stadt Oestrich-Winkel 
 im Rheingau 
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Antrag auf Auskunfts- bzw. 
Übermittlungssperren 

Magistrat der Stadt Name, Vorname:  

Oestrich-Winkel Straße, Nr.:  

Paul-Gerhardt-Weg 1 PLZ, Ort:  

65375 Oestrich-Winkel Telefon:  

 Geburtsdatum:  

 
Hiermit beantrage ich folgende Auskunftssperre/n gemäß §§ 32, 34 oder 35 des Hessischen Meldegesetzes 
vom 14.06.1982 (GVBl I S. 126) in der Fassung vom 19.03.1999 (GVBl I S. 274): 
 

 § 32 Abs. 2 1. Auskunftssperre gegenüber einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft, der man nicht selbst, aber der ein 
Familienmitglied angehört 

 § 35 Abs. 4 2. Auskunftssperre gegenüber Adressbuchverlagen 

 § 35 Abs. 3 und 5 3. Übermittlungssperre für Alters- und Ehejubiläumsdaten 
(d.h. keine Veröffentlichung in der Presse und keine Gratulation 
durch Vertreter der Stadt) 

 § 35 Abs. 1, 2 u. 5 4. Auskunftssperre gegenüber Parteien und ähnlichen Trägern für 
Abstimmungen 

 § 34 Abs. 5 5. Sperre jeder Melderegisterauskunft (d.h. auch Vor- u. 
Familiennamen, akad. Grade und Anschriften) 
Nur bei Gefahr für Leben, Gesundheit, Freiheit usw. 
Das Vorliegen von Tatsachen muss glaubhaft gemacht werden 

 
 § 34a Abs. 2 6.    Sperren der Daten zur Internetauskunft (Melderegisterauskunft 

       online) 
 

 § 6 MRRG 
 
 
 
 

7.    Recht auf informationelle Selbstbestimmung, z.B.        
Auskunftsersuchen offensichtlich für Direktwerbung      

 § 18 Abs. 7 MRRG 
§ 2a 2.BMeldDÜV 
 
 
 

8.    Widerspruch gegen die Übersendung von Informationsmaterial  
durch das Bundesamt für Wehrverwaltung an Personen mit  
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden.       

 
Die Übermittlungssperre Nr. 5 ist gesondert schriftlich zu begründen. Über die Übermittlungssperre Nr. 5 
werden die für die früheren und die für die weiteren Wohnungen zuständigen Meldebehörden unterrichtet. 
Dieser Antrag soll auch für nachfolgend aufgeführte Personen (Familienangehörige) gelten: 
 
 
Name, Vorname, Anschrift Geburtsdatum 
 
 
Name, Vorname, Anschrift Geburtsdatum 
 
Oestrich-Winkel,  
 Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Ehegatte 


